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vVvon Umständen zusammengewirkt hat, iıhm ZuUu SO STO-
Her Relhiebtheit verhelfen: schon 1 Jahre nach sSe1l-
819 Tode setfztie Sulpizıus Severus 1n seinem „Leben des
heiıligen Martin““ seinem Meıster eın ruhmrvolles Denkmal;
Papst Symmachus 8—51 erhbaute ıhm 1ın Rom ine
Basılıka, un wurde artın der erste Nichtmärtyrer,
dem Ehren eine Kırche geweiht wurde: und endlich
sind seine Mönche für se1ine Verehrung eingetreten. Wo
aher eın Orden den ult eines Heiligen auinımmt, da
erlangt dieser bald weıteste Verbreıtung. So haben die
nordfifranzösischen Benediktiner 1m zwöliten Jahrhundert
den Nikolauskult, die Zisterzienser eLWAS später den Leon-
hardskult, die Karmelıiten die Josefsverehrung, die Fran-
ziskaner die Verehrung der heiılıgen Anna un des he1l-
lıgen Antonıus gefördert S, Dabei mag ZU Schluß
uch daran erinnert werden, daß gerade die Orden
vareh, dıe die alten agen, Legenden, Wunderberichte

gesammelt haben hne die unverdrossene Sam-
melarbeit der vorreformatorischen Benediktiner Nor-
WESCNS und besonders slands hätten WIT die agas, Aaus
denen WITr größtenteils unNnsere Kenntnis ber die NOTI-
dischen Göttergestalten un deren ult schöpfen, eben
nicht

Seelsorger unNnseTer Zeıt aber werden gut Lun, den 1er
besprochenen Vorgängen ihre Aufmerksamkeıt schen-
ken und rechtzeıltig äahnlichen Angriffen vorzubeugen. Es
handelt sıich dabe1 gewıß nıcht „die Substanz des
Glaubens”, die Hauptfestung; ber 1n Zeıten des
Kampfes ist die Frage nicht, ob Hauptstellung der Vor-
werk, da heißt jeden Fußbreit mıt KEinsatz der vollen
Krafit verteidigen.
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Von Dr Jur. urst Nikolaus Massalsky.*
Die Orthodoxe Kırche, unter welcher Bezeichnung

diejenige Kirche verstanden WIr  e sich an dem grohen
Schisma beteiligte, hne sich ach dem Florentinum mıt
der Katholischen Kirche wieder vereinigen, und die VOoOr
dem Krie in West-Europa vielfach fälschlich  E als „gl‘ 1€-
chisch-kat olısche Kirche‘“ bezeichnet werden pflegte,
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L1 VODNrstantinopel, Krr  Antmch1a‚ o  e  AAA  Jerusalem, eXandrıa undskau, SOWIle mehrere kleinere autokephale irchen.
ar gab C5S, WIe nachstehend noch rwähnt werdenrd, seıt 1700 keinen Patriarchen VO  en Moskau mehr,doch wurde die Russische Staatskirche 1m Orient viel-och weıter qals „Moskauer Patriarchat‘ bezeichnet.Die politischen Ereignisse seıt dem späten Miıttel-alter brachten mıiıt sich, daß infolge der sinkenden Be-deutung des Ökumenischen Patriarchates unter der Tür-kenherrschaft und der Einbuße Ansehen, die den —deren TEe] „alten  66 Patriarchaten aus dem Rückgan derolitischen Rollen ihrer Gebiete erwuchs, das „Jun 6,/atrıarchat VO  e} Moskau ZU achrohr der Ort O-doxen Kirche wurde un allmählieh  Pr seine Stimme mıiıt derer Orthodoxen Kirche identifiziert wurde. Außerlichwurde die wachsende Bedeutung der Russischen Kıircheschon durch die Erhebun es Metropoliten Von Moskau

Zu Patriarchen bekundet, die von dem PatriarchenJeremilas I1 Von Konstantinopel iIm Jahre 1589 VOTL C=-
NOMMEN wurde, als VON der Hohen Piorte verliolgt,  (n FEnunitier dem Zaren Theodor Joannowitsch, dem letzten
ICN Z dem regierenden Zweige des Hauses KRurık, inMoskau Zuflucht fand. Das 1590 in Ko_nstar3\tir_1qpelammengetretene Konzil der TEr isherigen Patriarchengenehmigte diese Erhebung un W1 dem Moskauer Pa-trıarchen den ün{ften Platz dem ollegium der Patri-archen Auf die Erhöhung der Bedeutung des Mos-kauer Patriarchates, VOon dem ler die ede sein soll, ist
C zurückzuführen, daß das Schicksal der RussischenStaatskirche für die Entwicklun der gesamten Ortho-X1e von ausschlaggebender Be ulung SCWESCNH ist.Unter dem Zaren Peter dem roßen wurde das Amtdes Patriarchen, als der Patriarchenthron ach dem Ab-Jleben Hadrians vakant War (1700) abgeschafft und qufGrund des Gesetzes über das „Geistige Reglement‘“ durchıne Kollegialbehörde, den „HMeiligsten Synod‘“, ersetzt,dessen Mitglieder VON dem Zaren AaUuUs der Zahl der Bl-schöfe ernannt wurden un dessen Ehrenvorsitzender derZar selbst War. Dieser letzte Umstand wurde ach außendadurch betont, daß dem Sıtzun tische ein Prunk-sessel für den Zaren Stan der aller in während des
ganzen Bestehens des Synodes nıemals enutzt wordenist un eine rein symbolische Bedeutung hatte Die welt-iche Grewalt wurde in dem Synode VonNn dem „Oberpro-ausgeübt, einem VOoO Zarenkuror des Heiligsten Synodes  66



ern ten 116eS CSÜa a 2 einem besonderen Tisehe S1LZend den Sitzun«
Synodes mıt beratender Stimme teilhahm un! die B
schlüsse des Synodes dem Zaren ZUF Bestätigung vorlegte
SOWIl1e überhaupt die Verbindung zwischen Kırche
aa darstellte

en1g bekannt ist, daß der Zarensessel, der ZWC
Jahrhunderte dem Sitzungstische gestanden a  e el
Stein des Anstoßes be]l der nach der Februarrevolutı
1917 entstandenen sozlaldemokratischen „PFroVvisorıschen
Regierung wurde. Der Vo  m diıeser ernannte ..  „rote Der
prokuror des Heiligsten nodes, der allgemeın LÜr gel-© Lwow nıcht verwechselnstesgestört gehaltene
mıt dem damalıgen Ministerpräsıdenten Kürsten Lwow)
wari sich in der ersten Sitzung, der ın seiner
FKigenschaft eıiwohnte, quf den Sessel und versuchte ihn
persönlich AaUus dem Saale Lragen. Da seine Kräfte
hierzu nicht ausreichten, schrie Hiılie, bıs einige
der Anwesenden ihm halfen, dieses historische Emblem
Z entiernen. Der Sessel soll qaut Anordnung der Kerensky-Heglerung verbrannt worden seln.

Seıt dem „ Witwentum ” der Russischen Staatskirche:;
wıe InNnan ihren Zustand seıt schaffung des Patriarchen-
amtes neNNeN pflegt, bestand eine in den etzten Jah-
vren VOr der Revolution immer stärker werdende Strö-
INUNS zugunsten der Wiederaufrichtung des Patriarchates.
Man sehnte siıch ach der Zeit zurück, In der der Lar und
der Patriarch gemeinsam die wichtigsten Staatsgeschäfte
entschıeden und qußer dem Zaren auch noch der atrı-
arch ZUTLC Betonung seines Rechtes, sıch uch den Re-
gierungsgeschäften beteiligen, den Titel ‚Hoher Gebile-
ter  .6 („Welik Gossudar”” Lrug. Allerdings fand diese
Strömung be1 der egierun wenı1g Anklang, da Ina  ] in
ihr einerseıts durchaus Unrecht einen Versuch e_
blickte, die kaiserliche Gewalt schmälern, andererseıts
qaufi den Konflikt zwischen dem Papste Gregorilus VIL und
dem Kailiser Heinrich hinwıies und die Gefahr eines
Zusammenstoßes der geistlichen: und weltliichen Gewalten
heraufzubeschwören fürchtete. Der Zar Nikolaus 1L., der
persönlich der Wiederaufrichtung des Patriarchates durch-
AQUus nıcht unwohlwollend gegenüberstand, ist durch den
Hof und seine Mınister, die das Gebot der Stunde nıcht
erkannten, davon abgehalten worden, entscheidende
Schritte ach dieser Richtung unternehmen. Hätte er
das Patriarchat ach dem „vor-Petrischen orbilde””, wlıe
dieses verlangt wurde, aufgerichtet, wäre seline an-



kung nur unter der Mitwirkung des Patriarchen möglich
SEWESECNH, der seine Zustimmung diesem politischklugen Schritte sicherlich verweigert un das Land VOL
dem Untergange eretteL hätte, WI1e siıch uch In Irüheren
Zeiten der Patriarch als Korrektiv IUr übereilte und
ter Umständen verhängnisvolle Schritte der Monarchen
häufig bewährt hatte

Der G(edanke der Wiıiederaufrichtung hat somıt VOL
der Revolution DNUur eine theoretische Vorbereitung ertiaNn-
ieN. Nachdem der Lar 2./15 März 1917 zugunsten S@Ee1-
NS Bruders qui den Thron verzichtet un dieser
nächsten Tage die Übernahme der Keglerungsgeschäftebiıs ZU Zusammentritte der Konstitulerenden Versamm:-
Jung abgelehnt hatte, übernahm die „Provisorische Kegle-‚06  rung die Macht Alsbald iraten die Anhänger des Patrliar-
chatsgedankens in Tätigkeit, denen sıch uch och
diejen1gen gesellten, die einsahen, daß eine onarchie in
Rußland die einz1ge mögliche Staatsform sSe1 un die Aut-
rıchtung einer geistlichen Monarchie Stelle der unter-
SgeESANSCNEN weltlichen als Vorbereitung eıner Wieder-
aufiriıchtung der letzteren anstrebten. Die Regierung, dıie
das Prinzip der ITrennung zwıschen Kirche und Staat
SQOWI1eEe die unbeschränkte Gewissensitfreiheit verkündet
hatte, konnte sıch nıcht gut der Finberufung eines Kon-
zils ZUr Wahl eines Patriarchen wıdersetzen un SO
Iolgten In den (1 meinden die Wahlen der Mitgliederdem „Allrussischen Örtlichen Konzile“, qauf welchem der
Patriarch gewählt und das Kirchenleben 1E  ' gestaltetwerden sollte. Am Au ust 1917 irat das Konzil —
MmMen un wählte rel andıdaten, unter denen a]s-
ann das Los zugunsten des Patriarchen Iychon ent-
schied. Einer der anderen Kandidaten War der Metropolit
VO  I Kiew und Galizien, Antonius, VO  62 dem och die ede
sSeın WITrd. Das Konzil agte weıter bis nde 1918, als
VO  w} der inzwischen November 1917 / ans KRuder SE-kommenen Räte-Regierun (Sowjet bedeutet sovle! W1e€e
Rat; hegt eın zwingen Grund VOr, die von Moskau
gewählte euphemistische Bezeichnung benützen)zwangsweıse auigelöst wurde.

Bis der Juh 1917 erTolgten Ermordung des
bolschewistischen Kommissars des Auswärtigen, Uritzky,durch den Studenten Kannegießer: verhielt sıch die EUEC
Kegilerung In allen Kirchenfragen ziemlich Passıv, da sS1e
mıt außenpolitischen An legenheiten sehr in An-
spruch S Wa  — SCrst ach dieser rmordungselizte der Terror un die oifizıelle Kirphenverfolgung eIN.
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eschränkt,Ehedem hatte sS1e sich lediglich auf Vorträge \b
dıe VOoO  m/ dem „ Vereiıne der (Grottlosen“ veranstaltet WULr-
en, eıner zunächst prıvaten und. wenig zahlreichen Or-
ganısatıon, AUS der allerdings die spatere staatlıche Gott-
josenorganısatıon hervorgegangen ist.

Anfang 1918 konnte noch der neugewählte Patrıarch
eine Reise durch Rußland qanireien und kam zunächst A  S  Sach St Petersburg, wohrn die Reliquien des helliıgen
Metropoliten Hermogen brachte, S1€e der Kasan-
Kathedrale telerlich überreichen. Es fanden zahlreiche
(10ttesdienste in den verschiedenen Kıiırchen der Reichs-
hauptstadt SLAa DDa der polizeiliche Apparat se1it der
Revolution nıcht mehr iunktionierte, bot die Hauptstadt
das sonderbare ıld einer Millionenstadt hne Polizel. Es
wurde daher ZUuU Schutze des Patriarchen eine heson-
ere Wache VO  D Vertretern der einzelnen (18meinden
gebildet, der uch der Verfasser dieser Zeılen beteiligt
War. Diese Wache hatte unter anderem die FPAHCHL den
Patriıarchen VOTr den „Hettern des Vaterlandes‘ schüt-
ZCN, Iso VOL Leuten, die (möglicherweise mıt den besten
Absichten der vielleicht uch als Provokateure der Re-
gierung) 1ıhm Pläne einer politischen Tätigkeit und 1n es
Kampfes die Bolschewisten unterbreiten suchen
würden, W as A Einschreiten seine Person S@e1-
tens der eg]erung führen konnte.

ährend seines Aufenthaltes in St Petersburg spieltesıch e1IN Erelignis aD, dessen JIragweite uch heute och
nıcht In vollem Umfange übersehen werden ann: Die
infolge des internen Schismas ın der Russischen Kirche
1666 entstandene Sekte der „Alt-Gläubigen“, oder SCHAUET
gesagl, der die Kirchen-Jerarchie anerkennende Zweilgdieser Sekte hatte sich bereits selt langem ach einem
eigenen Episkopate gesehnt. Als Krgebnis JangjährigerVerhandlungen erklärte sıch der Patriarch Iychon bereıt,
einen altgläubiıgen Bischof chırotonislieren. Während
seines Aufenthaltes In St Petersburg erfolgte 1n der
Hauptkathedrale der Alexandro-Newsky Lawra die CD
rotonle,1!) der außer dem Patriarchen och 1ler Bischöfe
mıtwirkten. Der VO  b dem Patriarchen VOL der Chiırotonie
Teierlich ach seinem Glauben befragte Bischofskandıidat
verlas als Antwort das Kredo ın Kirchen-Slawonisch, und
W mıt dem Worte „1l10que ; wurde unmittelbar
darnach geweiht. Aus diesem Präzedenzfalle zann somit
gefolgert werden, daß die 1110que-Frage ZUr Zeıt ein SS _Bischofsweihe.

A



An Kirchen
arstell

Zu dıeserTrT Zeit wurde die Russische Kirche VO  j dem
atriarchen auft TUn der Beschlüsse des Allrussischen

Örtlichen Konzils verwaltet. Nachdem ım Jahre 1917, ZUTE

Zeit der Vornahme der Wahlen der Mitglieder des Kon-
zıls, demokratische Tendenzen qals Auswirkungen der
soeben erlehten Revolution In der Öffentlichkeit stark
vertiretiten 9 bestand uch das Konzil ZU großen
eile AaUus ıberal gesinnten Abgeordneten, sowohl (zeist-
icher WI1e uch Lajen. IDies hatte ZUTF Folge, daß der

Öffentlichkeit hinsichtlich ihrer Beteiligung der 1r-
chenverwaltung sehr weıte Zugeständnisse gemacht W U1
den, welche die Rechte der Geistlichkeıit bel der Verwal-
un des Kirchenvermögens stark einschränkten und das
Schwergewicht qu{fi die AaUus Laien bestehenden gewählten
Organe verlegten. Diese wurden wiıederum 1n eine starke
Abhängigkeıit VO  e der Gemeindeversammlung gebracht,
die jedem demago ischen Einfluß schutzlos preisgegeben
Warl. Um 1Ur e1in eispiel NENNCNH, mußten diese Ver-
sammlungen, 1n denen ber alle Fragen der internen
Gemeindeverwaltung und der ermögensverfügung ent-
schieden werden konnte, nicht NUur auf Wunsch des Tar-
rers der des Gemeinderates, sondern auf Antrag VOo  >

fünfundzwanzıg Gemeindemitgliedern einberufen werden.
Der (1T1emeılnderat War bel Vorliegen eines solchen Antra-
ges ZUr alsbaldigen Kinberulung verpflichtet. Hierdurch
wurde eine ordnungsmäßige Verwaltung gul w1e
möglich gemacht.

Diese Verschjebung des Schwergewichtes der Ver-
waltung sollte katastrophale Hol zeitigen, als die
Öffentlichkeıt VO  m der zersetzendenSEehre des Kommun1s-
MUS immer mehr verseucht wurde. Das alte Gerippe, das
den Kirchenkörper eiragen a  B War zZerStOrt, das NCUC,
welches als KErsatz hätte dienen müssen, wurde zermürbt.
Der Zertfall erfolgte 1ın einem Ausmaße, der n]ıemals
eintreten können, WenNnn die Verwaltungsstruktur der ITÜ-
heren Zeit beibehalten worden ware

nde 1918 begann die Kirchenverfolgung. Selbst ach
der Verhaftung des Patrıarchen War diesem zunächst
immer och möglich, die Kirche verwalten, da C 1NS-
besonders 1n der ersten Zeıit, Besuche Ireı empfangen
durite.

Eine entscheidende Wendun 1n der innerkirchlichen
Lage erfolgte ach dem Ableben des Patriarchen (7 Aprıl

un der röffnung seines Testamentes, welqhes
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am 24. Dezember 1924 errichtet hatte In jesem war TÜr
den Kall selnes Ablebens un: ür die Zeıt bıs ZUr Durch-
führung einer Patriarchenwahl die Errichtung des
Amtes eiINes „Verwesers des Patriarchenthrones“ VOorSeSEC-
hen un zugleic TEl Kandıdaten Iiür diesen Po-
sten bestimmt. DDiese der Metropolit Agathangel,
der Metropolıit Peter VO  _ Krutltitz un der Metropolit
Kyrıll VON Kasan. ach dem Ableben des Patriarchen
versammelten sich Ar Testamentseröfinung 59 Bischöfe,
uıunter ihnen als einz1ger der vorgesehenen Kandıdaten der
Metropolit Peter: die wel anderen durch die Re-
gierung Erscheinen verhindert worden. In Erfüllung
des Testamentes übernahm der Metropolıit Peter die Ver-
weserschatit, konnte ber die Kırche 1Ur kurze Zeıt le1ı-
ten, da VO  — der Räte-Regierung verhaftet un ach
Siıbiriıen verbannt wurde. Er ist dort verschollen un gilt
qls verstorben. Inzwischen ist der Metropolit Agathangel
ehenfalls verstorben, daß VO  m den rel Kandidaten
Ur och der Metropolit Kyrill übrig geblieben ist

Vor seiner Ahbreise ach Sıbirien hatte der Metropolit
Peter den KErzbischo{f (später Metropoliten) dergıus
seinem Vertreter. ernannt, der alsdann die Verwaltung
der Kirche übernahm. . Serglus, der ehemalige Rektor der
St Petersburger Geistlichen Akademie un eın bekann-
ter Wissenschafitler, galt als einer der begabtesten Kır-
chenfürsten der Russischen Kirche, worauft seline ahl
durch den Metropoliten Peter zurückzuführen ist Unter
seinem Rektorate absolvierte die Akademie der päterePatriarch VO  — Serbien, arnava.

Bedauerlicherweise heß Peter die rechtliche Natur
der FErnennung des derglus ungeklärt, insbesondere gabkeine Anweisungen, Was be seinem Ableben gesche-hen habe Als die Nachricht VOoO seinem Tode iür richtigerklärt wurde, tauchte die rage aufl, wWwer nunmehr die
Verwaltungsgewalt innehaben solle. Es bıldeten sich Zzwel
Strömungen: die einen betrachteten den derglus als Vo  -
Peter lediglich seinem persönlichen Vertreter ernannt
und sahen seine Vollmacht als durch den Tod des oll-
machtgebers erloschen an; s1e stellten sıch auf den and-
punkt, Sergius musse jetzt seın Amt niederlegen un die
Verwaltung der Kirche liege von jetz ab dem driıtten der
Von dem Patriarchen Tychon vorgesehenen andidaten,
dem Metroe F7oliten Kyrill ob Die andere Strömung ging
von der Au iassung AaUS, durch die Ernennung des Sergius
ZUM Vertreter des Peter sel eine eUuUe Ordnung eschaf-ten worden, und dergius Wa jetzt nicht mehr krait der
‚„ Theol.-prakt. Quartalschrift.“' IL 1938 19



'eter, sondern us eıgenem Rechte, das
Testa ent des Patriarchen sel gegenstandslos un
wirksam geworden. Die beiden Strömungen, die dergia-nische und die Kyrillische, befehdeten sıch eine Zeitlang,bhis die Angelegenheit einen unerwarteten schluß tland.
Serglus hatte nämlich ach längeren Verhandlungen mıt
der Räte-Regierung eine Möglichkeit des ‚erträglichenZusammenlebens‘‘ mit dieser gefunden un WAar bedauer-
licherweise ihrem willenlosen Werkzeuge eworden.
Unter diesen Umständen hatte die Regierung selbst-
verständliche Interesse, der Serglanischen Strömung ZU
Jege verhelfen. Hierdurch erklärt sıch, daß der
Metropolit Kyrill zunächst verbannt und annn lang-Jährigen Zwangsarbeiten verurteilt wurde.

Nunmehr tut siıch die Lücke im Testamente des Pa-
triarchen Tychon auf der naturgemäß damit gerechnethatte, daß wenigstens einer der VON ihm benannten Kan-
didaten quf das Verweseramt eine Patriarchenwahl och
erleben würde, und daher unterlassen hatte, Weisun-
gcCcn fiür den all geben, daß keiner der TEeI des Amtes
würde walten können. Dieser Fall ist jetzt eingetreten.

In richtiger ur uns der ungeklärten Rechtslageund zugleic 1n der siıcht, seine eigene Stellunglegaliısıeren, hat sich der Metropolit dergilus bereits seit
Zeit die Räte-Regierung mit der Bıtte g.-wandt, ihm die Kinberufung eines Allrussischen Kirchen-

konzils gestatten, die Patriarchenwahl vornehmen
und diıe verschiedenen schwebenden Fragen lösen kön-
NenNn,. Die RKeglerung, die sich bisher wen1g gene1gt ze1ıgte,seinen W ünschen Gehör schenken, hat unlängst die
beantragte Zustimmung erteilt, allerdings unter der Be-
dın ung, daß Serglus SEeIN Möglichstes aufbiete, die
Nac dem Weltkriege selbständig gewordenen rthodoxen
Nationalkirchen In den Randstaaten, 1n West-Europa und
Ameriıka, ZUTrC Beteiligung bewegen und S1e ach Mö
hchkeit unter selne Judikatur bringen. Es ist ıhm auCc
gestattet worden, Abgesandte diese Kirchen ent-
senden. Der Zeitpunkt des Zusammentrittes es. Konzils
steht och nıiıcht test.

Bei der schar{f antıbolschewistischen Einstellung der
neugeschaffenen Nationalkirche in den Limitrophen?) und
uch der anderen Irüher der Russischen Staatskirche

K gehörenden Formationen außerhalb der Sowjet-Union,
erregte das Gerücht VOo  e} diesen Plänen der Räte-Regierung

2) Randstaaten.



a unter derößtes Aufsehen und hatte ZUr Folge,
iun es Oberhauptes der Orthodoxen Kirche 1n ole
des Metropoliten Dionysıus, eın Bund der Ortho
doxen Nationalkirchen ins Leben gerufen wurde, der
dem Versuch Moskaus, s1€e verschlingen, entgegenar
beıten sollte. In diesem Zusammenhang ist der Metro
polıt Dionysıus erst unlängst persönlich In Rumänien
SEWESCH un hat einen Beauftragten, den Bischof Sawwa,ach Finnland entsandt.

WAar ist schwer, jetzt hon ber dıe Aussichten
des Konzils eın Urteil ıbzugeben, jedoch hat allen
Anschein, als ob er lan der Räte-Regierung, sich der
Kirche Zzu Zwecke der Auslandspropaganda bedie-
NenN, fehlschlagen würde.

och Lebzeıten des Patriarchen Iychon ist die
Kırche innerhalb der Sowjet-Union durch eın Schisma
zerrıssen worden. Der extrem linke Flügel mıt Hılfe
der Regierung, die In einer ihr gefügigen Kirchenorganı1-
satıon eın Werkzeug suchte, die „Lebende Kirche“ SE-
gründet; diese setzte den Patriarchen Iychon auf einem
Konzıle ab, gestattete uch den Bischölifen, verheiratet

se1ln, und heß somiıt ihre Ernennung uch AaUus den
Reihen der weißen Geistlichkeit ZU, terner gestattiete sS1€e
den Priestern ZU 7zweıten Male heiraten. Es gelang
dieser „Lebenden Kirche“ vorübergehend eine
Stütze bei dem Ökumeniıschen Patriarchen finden;
hat ber nıcht ange gedauert, un die Zahl ihrer Miıt-
glieder nahm stark ab, s1e NUr eın Scheindaseinführen vermochte. rche,Die dem Metropoliten Ser 1US unterstehende
die gewöhnlich als „Patrıarc alkırche"“ bezeichnet
werden pflegt, erhebht ZWAaTr theoretisch Anspruch darauf,
die Rechtsnachfolgerin der alten Russischen Staatskirche

seın und die )bergabe der 1m Auslande hbefindlichen
und dieser Kirche Irüher gehörenden Vermögenswerte
verlangen können, ihr Machtbereich erstreckt sich
aber tatsächlich DUr auf das Gebiet der Sowjet-Union.
edı lich in Litauen befindet sıch eın dieser Kirche
unterstehender Bischof, der Metropolit Eleutherius, der
wıederum vVo sich aus iın einzelnen Gemeinden 1n We  f=
Kuropa Priester ernannt hat So hat beis jelsweise
unter seiner Jurisdiktion ıne (Gemeinde 1n erlin, ıIn r  e

der Fasanenstraße, die ach ihren el nNnen Angaben
Miıt heder zählt. Wenn berücksichtigt, daß die

Zahl der Orthodoxen iın Deutschland ber 30.000 beträgt,
Von denen auft Berlin ber 5000 entfallen, kann INa HS a A Pg S
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hieran schon die geringe Rolle, die diese Kirche E Aus-
lande spielt, erkennen.

Bemerkenswert ist, daß ın den ersten Jahren ach
dem Kriege die Räte-Regierung allen Ernstes versucht
hat, die Herausgabe der der Russischen Kirche gehö-renden Kırchengrundstücke in West-LEuropa erreli-
chen. SO hat sS1e beispielsweise Klage qui Berichtigungdes Grundbuches, Iso qautf ihre FEintragung als | D
tümerin, die Preußische, Württembergische und Ba-
densiısche Regierung angesirengt, ist allerdın S mıt ihren
Ansprüchen abgewlesen worden. Das Reic sgericht 1n
Leipzig, VOrLr welchem eiıne der Sachen 1n der Revis1ons-
instanz ZUrC Verhandlung kam, hat S1IC.  h 1m Jahre 19023
auf den Standpunkt estellt, der Stiiter dieser Anwesen,
Iso das Russische alserreich, habe S1e ZU Zwecke
einer rehglösen Betätigung erworben. Da ber die äte-
Regierung jedes religiöse Leben verneine, würde SE-die Absichten der Stifter un somit gegen die guteniıtten verstoßen, dieselben dieser Reglerung über-
lassen, dıe Räte-Regierung sSe1 daher mıt ihrer Klage aD-
Zuwelsen. Interessant ist terner der Umstand, daß die
Russische Staatskirche VOT dem Kriege keine Rechts-
fähr keıt 1m Auslande besaß un daß somit keine Grund-
stuc auf ihren Namen dort eingetragen werden konn-
ten Sie wurden daher entweder quf den Namen des
Kaiserlich-Russischen Fiskus, w1e€e be]l den meısten
Anwesen der all WAar, der ber qauft den Namen des
Monarchen eın eira C weshalb beispielsweise‘ uch
heute och die \ussische Kirche 1n Darmstadt quf den
Namen „Nikolaus 11., Kaiser VOINl Rußland’®, eın eiragenist Jle diese Grundstücke werden jetzt VO  e e1IN-
zeinen deutschen Staatsregierungen als reuhändern des
„unbekannten FKigentümers‘“ verwaltet.

G(Üe enwärtig wird somit die Kıirche innerhalb der
Sowjet- 10 vVvon dem Metropoliten Serglus, das heißt
VO  a} der Räte-Regierung verwaltet, und muß abgewartetwerden, welche Änderungen das bevorstehende Konzil
T1n wIrd.

1e Wirren der Revolution haben nıcht 1Ur die
Russische Patriarchalkirche erzeugt, sondern uch die
Aaus dieser ausgeschiedene Russische Dias ora-Kirche
gezeıtigt, eines der merkwürdigsten echtsge ]de, .die in
der Kirchengeschichte vorkommen.

Im Jahre 1920, Iso och Lebzeiten des Patrıar-
chen Tychon, oderte ın Rußland der Bürgerkrieg. Große
Strecken VO  — den antjbolschevvistischen eißen
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Armeen besetzt. Die Verbindungen zwischen diesen Ge-
genden un Moskau waren naturgemäß unterbrochen.
kine ordnungsmäßige Verwaltung der 1n diesen Bere1l1-
chen liegenden Diözesen durch den In Moskau residie-
renden Patriıarchen War daher nicht möglich. Aus dieser
rwägung heraus verfügte der Patriarch am Novem:-
ber 1920, daß AUS den Bischöfen dieser Diözesen sich eine
kollegiale Verwaltungsbehörde bilden habe, die den
betreffenden Diözesen vorstehen solle In Erfüllung
dieser Verfügung irat 1m Stavropol untier dem Vorsitze
des bereıts unter den Kandıidaten au{l den Patrıarchen-
thron genannten Metropoliten Antonius eın Konzil -

Russischen Diözesen übernahm. ach dem Zusammen-
SaMMMCN, das die „Provisorische Verwaltung” der Suüd-

bruch der W eißen Armeen wanderten die Teilnehmer
dem Bürgerkriege die Räte-Re lerung AUS und
leßen sich einem sehr erheblichen 1le 1n den
kanstaaten, hauptsächlich in Jugoslawıen nl]eder. Mıt
ihnen wanderte uch die erwaltung, die sıch 1n Stav-
ropol gebildet hatte, aUuUS, un wurde VOon dem Patrıiar-

Varnava, der, WI1e bereıts gesagl, eın Zögling der
Geistlichen Akademie in St Petersburg SEWESCH WAar un
ıIn ireundschaftlichen Beziehungen vielen der em1-srıerten Kirchenfürsten stand, auigenommen un iın
einem ihm gehörenden Palaıs in Sremsky-Karlovatz
untergebracht. Hiıer hält S1e sich seitdem auf Nach meh-

Reformen hat sich die jetz bestehende Struktur
herauskristallisiert. Die sogenannte „Oberste Kırchenver-
waltung“ besteht AUS einem  alljährlich 1im Herbst usam-
mentretenden Bischöflichen Konzile, das Vor allem die
Entscheidungen ber die Besetzung der bischöflichen
Stühle un alle anderen wichtigen Fra treiten hat
Das aus allen Bischöfen der Diaspora- irche enN-
zte Konzıil bestellt als ständiges Vollzugsorgan den
„Bischöflichen Synod”, der Aaus tüni VOoN dem Konzil SCwählten Miıt i1edern besteht. Er erledigt die laufenden
Geschäfte un faßt uch Beschlüsse in nıcht auifschieb-
baren wichtigen Sachen, die allerdings ihrer endgül-E  tigen Rechtswirksamkeit der Bestätigung durch das
Konzil bedürfen.

Die Verfügung des Patriıarchen VOoO November
1920 ist bedauerlicherweise etwas unklar gefaßt und hat
Anlaß Mißdeutungen egeben. Sie enthält uch keine
zeitliche Beschränkung K Gültigkeit, sondern weıst
lediglich a die Verwaltung tür die Dauer der Trennung
Von dem Patriarchenthron organısleren. Diese Unklar-



eıten sol die verhängnisvollsten Auswirkungen Z@1-
Sen; inbesondere, da einerseits die Oberste Kirchen-

verwaltung ach iıhrer Verlegung ach Sremsky-Karlo-
ratz uch die Verwaltung der im SaNzZeN Auslande he-

iindlichen un rüher den Russischen Kirchen gehören-
den Diaspora-Kirchen übernahm, andererseıts der Patrı-
rch Urz danach, 8./21 Aprıl 1921 Zzwel Kxar-
chen, den einen, den Metropoliten Kulogius, ZUT Ver-
waltun der W eest-Europäischen, un den anderen, den
Metropoliten Plato, ZUTr Verwaltung der Amerikanischen
((Gemeinden ernannte. Es entstanden ZWEe1 Fragen: W ar dıie
Oberste Kirchenverwaltung in Sremsky-Karlovatz hbe-
rechtigt uch die Leitung aller Russischen Auslands-
kirchen übernehmen, der War s1e 98088 als PrOVISO-
rische Verwaltung der Süd-Russischen Diözesen gedacht”
Ferner, War die Patriarchalverfügung, der S1e ihr Eint-
stehen verdankt, durch die zeitlich später erfolgte Kr-
nennung VOo  a Exarchen auigehoben, und 1n welchem Ver-
hältnis zueinander sollten egebenen{alls diese beiden
Institutionen nebeneinander estehen? Diese Fragen wur-
den von verschiedenen Seıten verschieden beantwortet
und ührten dem im Jahre 1926 entstandenen Schısma
innerhalb der Russisch-Orthodoxen Diaspora-Kirche.

Die Arbeiten der Obersten Kirchenverwaltung SEC-
stalteten sich zunächst durchaus günstig; wurden kır-
chenrechtliche Diözesen egründet staatlıch NeTI-
kannte dachte man damals och N1C t) wurden B1-
schöfe ernannt und eın ziemlich intensives Kirchenleben
begann. Es wurde eine Geistliche Akademie ın
Parıs 1nNns Leben gerulfen, die Tür die Ausbildung des ach-
wuchses Geistlichen SOTSECN sollte, un der PrOom1-
nente Gelehrte unterrichteten Die gesamte Diaspora-Kırche unterstand der Obersten Kirchenverwaltung, der
uch der Metro olıt Kulogius angehörte.

Eine Wan uns vollzog sıch ım Jahre 1926, als dıe
Oberste Kirchenverwaltung darauf Anspruch erhob, KEin-
iluß Qui die Besetzung der Lehrstellen der Geistlichen
Akademie 1n Paris auszuüben. Bis dahin War diese Fra
von dem Metropoliten uloglus STEeIs selbständig gelöstworden. Den Anlaß hierzu bot je Täti keit des Proto-
hjerelen?) Bulgakoff, der der Akademie Unterricht el-
teilte, und dessen Lehren Von der Obersten Kirchenver-
waltung  er 1ür häretisch gehalten wurden. Die Oberste
Kirchenverwaltung verlangte seine Absetzung. Kulogius

3) Protohjerei (MPWTO EPEUG), Erster Priestei‘‚ Überpriester, Erz-

prilester ; höchster Rang VOo der Bischofswürde.
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Wel ertesich, diesem unsche Zu entsprechen, und
1eß das Bischöfliche Konzil, auf welchem die Angelegen
heıt eroörtert worden War. Anschließend erklärte sich
TÜr selbständig, wobel sich auft die bereıts erwähnte
Verfügung des Patriıarchen VOo 8./21 Aprıl 1921 hbe-
rief und tür sich das alleinige Verwaltungsrecht ber die
Diaspora-Kirche mıiıt Ausnahme VO  — Amerika mıt der
Begründung in Anspruch nahm, die Vollmachten der
ersten Kirchenverwaltung hätten sich lediglich auf die
Verwaltung der Suüud-Russischen Diözesen während des
Bür erkrieges, nıcht ber auftf die Leitung der Diaspora-
Kirc e erstreckt. Kür diese selen vielmehr un der
Metropolit Plato ausdrücklich Exarchen ernannt WOTI +
den und die Vollmacht der Obersten Kirchenverwaltung
sSel hierdurch auf jeden all erloschen.

Die Oberste Kirchenverwaltung reagıerte dadurch,
daß S1e dem Kulogius das Zelebrieren untersagte un die
Aufhebung dieses Verbotes VOo  S seiner Unterweriun
unter ihre Jurisdiktion, der Entfernung des Bul akolff
und der Verurteilun seiner ehre, SOWI1e der Zubil 1SUng
des Placet allen eseizungen der Lehrstellen der
Akademie abhängig machte. ulogius antwortetie da-
durch, daß nunmehr VOoO  m sıch AaUuSs dem Metropoliten
Antonius, dem Vorsitzenden der Obersten Kirchenver-
waltung, SOWIle allen dieser unterstehenden Hierarchen das
Zelebrieren untersagte un die Anerkennung seiner al-
leinigen Verwaltungsbefugnis Tür West-Europa verlangte.

Dieses CUue Schisma hätte vielleicht, da eın gEeWI1S-
SsSer Friedenswille unbedin quftf beiden Seiten vorlag un

uch dem FKulogius SIC erlich nNn1ıC. willkommen WAar,
bald überwunden werden können, WEeNnNn nicht ıne
unerwartete Verschärfung erfahren hätte Seiner eigenen
Kralft nicht recht vertrauend, suchte nämlich Eulogius
eine außerhalb seiner eigenen Jurisdiktion stehende,
möglıchst uch staatlıch anerkannte Stütze un faßte den
Plan, sich dem Ökumenischen Patriarchen unterstel-
len Hierbei tützte C sich aut die seıt dem ten Mittel-
alter allerdings nıcht mehr beachtete Rege ach wel-
cher alle ın einem nichtorthodoxen Lande befindlichen

A  EOrthodoxen Kirchen un Kirchenbehörden dem Ökume-
nischen Patriarchen unterstehen. Diesem kam der Vor-
schlag des ulogius höchst willkommen, da der Phanar*)in seiner Bedeutun 9 w1€e eingehends esagt, STar eSUN-

NSSC155 durch die Un-ken War un eine ebung seines
4} Wohnsitz des Ökumenischen Patrıarchen In Konstantinopel.
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terstellung des Eulogius hoffen stand So erfolgte die
Anerkennung der Oberhoheit des Patriarchen Von Kon-
stantinopel durch den Metropoliten Eulogius un dessen
Ernennung dem Exarchen des Patriarchen für die
Verwaltung der Russisch-Orthodoxen Diaspora-Kirche In
West-Europa. | DS erga sich nunmehr das merkwürdigeBild, daß Kulogius diese Kirche nıcht mehr kraft der
Vollmacht des Patriıarchen VOo  — Moskau, sondern der des
Ökumenischen Patriıarchen verwaltete, Was kanonisch
bedenklich erscheınt, da als Eingriff des Ökumeni-
schen Patriarchen In die internen Angelegenheiten des de
jure jedenfalls immer och bestehenden Moskauer Pa-
triarchates angesehen werden ann.

Die Oberste Kirchenverwaltung protestiertediese, Tr kanonisch unzulässi erscheinenden Schritte
Ssowohl des Kulogius, WI1e des onstantınopeler Patrlar-
chen, jedoch hne KErfolg. Um ihre eigene Stellungiestigen, wandte S1e sıch ZU Schutz den Patriarchen
voNn Serbien, Varnava, der S1e unter seın Protektorat
nahm. Zum Unterschied VO  e Kulogius Jag hilerin keine
Unterstellung im kanonischen Sinne un uch eın Ab-
hängı keitsverhältnis VOT, daß die weiıtere Jätigkeitder ersten Kirchenverwaltung ach WI1e VOTL kraft derVollmachten des Patriarchen Iychon ausgeübt WITrd. Der
Patriarch Varnava übernahm Jediglich eın „Wohlwollen-des Protektorat‘‘ ber die Oberste Kırchenverwaltung,hne in ihre kanonischen Befugnisse einzugreifen.Hiedurch irat ber eine Verschärfung der Krise
e1ın, da s1e AQus einer internen Angelegenheit der Dia-
ch  Rora-Kirche einer interpatriarchalen wurde, bel wel-

quf der einen Seite der Ökumenische Patrlarch, au[i
der anderen der Patriarch VO  — Serbien stand Bel
den seit 1766 bestehenden wen1g Ireundschaftlichen Be-
zıehungen zwıschen der Konstantinopeler und der Ser-
bischen Kirche, denen uch der Tomos®) VOoO Ok-
tober November 1879 wen1g geändert hat, War der
Konflikt Von diesem Zeitpunkte ab 1el schwerer als ehe-
dem beizulegen.

Patriarc Vafnava, der der Russischen Kirche
immer die lebhaftesten Sympathien entgegenbrachte und
das Verhängnisvolle der entstandenen Lage sah, setzte
siıch nunmehr ein, Frieden stiften. Als Protektor
der Obersten Kirchenverwaltung ewog C dank seinem

5) Verfügung des Patrıarchen. Durch Tomos Vo Oktober
November 1879 wurde die vollständi

Kırche erklärt.
Autonomie der Serbi;chen
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persönlichen Einfiluß den Metropoliten Eulogius, auf dem
1mM Herbste 1935 In Sremsky-Karlovatz zusammentreten-
den alljährlichen Bischöilichen Konzıil erscheinen. Er
eröfifinete dieses als Ehrenvorsiıtzender durch eine Rede,
1n der die erschıenenen Kircheniürsten ZU.  — Kinigkeıt
aufforderte, un! erreichte CS, daß unter seinem Vorsıtze
eine Schlichtungskommiss1ıon gebildet wurde, die siıch
AUS dem Metropoliten Antoni1us, dem Metropolıten ulo-
g1us, dem Metropoliten Theophil merika un dem BI-
scholi Demetrius (Ferner Osten zusammensetzte. Diese
Kommissıion arbeıtete einen SC lichtungsplan AaUS, nach
welchem die gesamte Diaspora-Kirche aut TUN on
„Vorläufigen Statuten ‘ verwaltet werden sollte. Diese
sahen die Kinteilung 1ın 1er „Metropolitanbezirke” VOTrT,
VOoOn denen eın jeder autonom se1ın sollte. Als einzıge SE-
meinschaftliche Oberste Kirchenverwaltun WAar das all-
Jährliıch zusammentretende Bischöfliche onzıl VOTLr eSe-
hen, und als ständiges Vollzugsorgan der Bisch6I iche
yno bestehend Aaus einem lebenslänglich gewählten
Vorsıtzenden, der leich auch lebenslänglicher Vor-
sitzender des Bischöli ichen Konzıils WAar, un 1ı1er SE-
wählten Mitgliedern, je einem VOo  o jedem Metropolitan-
bezirke. Voraussetzung WAar, der Metropolit ulo-
SIUS aus der Jurisdiktion des Ökumenischen Patriarchen
ausschled. Der Patriıarch Varnava übernahm die sich
höchst undankbare Au{fgabe, den Phanar azu bewe-
SCNH, ulogıus entlassen.

Die „Vorläufigen Statuten“ wurden VOoll allen Be-
teiligten AaNSCHOMMECN, die Zelebrierungsverbote €CN-
seitig aufgehoben, un es Iand eın feierlicher geme1n-
schaftlicher (rottesdiens sSia der erste seıt 1926 ach
Beendigung des Konzils kehrten die Mitglieder 1n iıhre
Diözesen zurück, ulogius gıng ach Parıs. Kurz danach
teilte jedoch mıt, könne sich Vo  a dem Ökumenit-
schen Patriarchen, der ıhn ın schweren Zeiten unter-
stutzt habe, nıicht abkehren un könne er die „Vor-
Jäufigen Statuten“ nicht gelten lassen. Es mMuUSSe Iso der
Status qUO ante weıterhin fortbestehen. Dieser Mitteilung
War eın Von ulo 1US einberufenes Konzil des ihm unter-
stehenden Teiles Diaspora-Kirche, das aus Vertretern
der Geistlichkeit und Abgeordneten der Gemeinden be-
stand, CSANSCH, daß se1ın plötzlicher Um:-
schwung woh auf die Wünsche seiner Gemeinden
rückzuführen se1in dürite Wie dem uch _  sel, Wr Von
diesem Augenblicke ab eine Durchführung der Be-
schlüsse der Schlichtungskommissiıon und eın nkrait-



undetz der „Vorläufi C Statuten nıcht denken,
er alte Zustand kehrte wleder, allerdings mit einem sehr

wesentlichen Unterschiede. Ks wurden keine gegensel-igen Verbote des Zelebrierens mehr erlassen, daß
gegenwärtig das Schisma ZW AAar fortbesteht, jedoch TOTLZ-
dem gemeinsame (Gottesdienste VO  - Geistlichen der Hei-
den Jurisdiktionen stattiinden können. 1SC kommt
dieses allerdings, schon mıt Rücksicht auf die beider-
seıtige rregung der Gemüter, gut W1€e n]ıemals VO  -
Dem Verfasser dieser Zeilen ist 1Ur eın einziger solcher
all bekannt. Das WAar, als der Metropolit Anastasıus 1im
Sommer 1936 ach Berlin kam un den Abendgottesdienst
a einem Sonnabend ın einer Kulogianischen Kirche VeI-
richtete Dieses eschah uUrz ach der staatlichen An-
erkennung der onzılskırche durch die Deutsche Reglie-

un hatte daher den Wert einer Friedenskund-
bung seiıtens der bevorzugten die zurückgestellterche.

Lediglich in Amerıka ist dem Metropoliten heo-
phil gelungen, die „Vorläufi Statuten“‘ in Kraft
seizen un dem Schisma eın nde bereiten. Er unter-
steht nunmehr mıt seinen Bischöfen der Obersten
Kirchenverwaltung in Sremsky-Karlovatz und hat bereits
ZU. onzile vVon 1936 einen ständigen Vertreter ent-
sandt, der uch ım yno als Vertreter des Nord-Ameri ı-
kanischen Metropolitanbezirkes verbleibt.

Das Konzil Von 1936 beschloß, zunächst keine wWel-
teren Frıedensverhandlungen mıt Kulogius führen
un COCNH se1in Schisma weıter anzukämpfen.1e Spaltun in die Konzils- un die FKulogianischeKirche ist Iür die Gestaltung des Kirchenlebens 1n eiIn-
zeinen Staaten VOIl ausschlaggebender Bedeutung SEW E-
sen, und ZWar insbesondere 1n den Fällen, 1n denen sıich
die Kirchen eine staatlıche Anerkennung beworben
hatten. Je ach der Einstellung der betreiffenden Re 1e-
runs ist entweder die eine der die andere Kirche C-
vorzugt worden. Die deutschireundlich eingestellte und
konservativ Konzilskirche ist durch Beschluß
des Preußisc Staatsministeriums VOo März 1936
ZUr Kör erschait des Öffentlichen Rechtes erklärt W OI »
den somıiıt staatlich anerkannt. Umgekehrt ist hald
danach die lıberal-demokratisch eingestellte Kuloglani-sche Kirche 1n Belgijen 1ın derselben Weise anerkanntworden.

Das Schisma 1n der Russisch-Orthodoxen Dias OT a-
Kirche ziehtl ber och weltere Kreise. Bekanntlic be-



e mıt Rücksicht einerseits auf diesteht die Absich
Zeit bestehende Unmöglichkeit der Einberufung eines
Ökumenischen Konzils, dem uch der Katholische

iskopat teilnhnehmen müßte, andererseıts infolge der
Zahl der ihrer Entscheidung harrenden unauifschiebba-
remn Fragen, als Kompromißlösun ein Pan-Orthodoxes

kumenischen Patriar-Konzil. unter dem Vorsıiıtze des
chen 1n Konstantinopel einzuberultfen. Zur Vorbereitung
dieses Konzils soll zunächst eın Vor-Konzil, bestehend
AUS Legaten der einzelnen autoke halen Kıirchen,

Zunächst sollte dieses Vor-Konzil 1msammentreten.
Jahre 1933/34 einberu{ifen werden. Als 1U  =) der Patriarch
Varnava VOINl Serbien die Eıiınladung erhielt, iragte
hel dem Patriarchen VOIl Konstantinopel . weilche
der beiden Russischen Dias ora-Kirchen vertreien seın
würde, insbesondere, ob ulogıus teilnehmen wird.

sich unterstellt hatte,Der Phanar, dem Fulogıius
antwortetle naturgemäß, daß dieser uch teilnehmen

der derwürde, woraulihıin der Patriarch Varnava,
Schirmherr der Konzilskirche WAar, ablehnte, dem
/or-Konzil die Serbische Kirche vertreien Jassen,
sel denn, daß 1Ur die Konzilskirche, und nicht die Kulo-
gianische, als einzige der Diaspora-Kirchen SE Teilnahme
auf efordert werden würde. Der Phanar, der seinen Ex-
arc Fulogius nicht desavouleren konnte, verschob
darauihin das Vor-Konzil auf unbestimmte Zeıt.

Da das Fortbestehen des „Eulogianischen Schisma “ auf
die Dauer allen Beteiligten unerträglich wird, ist bereıits
1Im Jahre 1936 der lan entstanden, e1ın gemeinsames e_
weitertes Konzil der beiden Jurisdiktionen einzuberufen,
und ZWAaLTr unter Beteiligung nıicht DUr VOIl Geistlichen,
sondern uch vVoNn Lalıen, 1ıne für beide "Teile
nehmbare Lösun finden. Die Vorbereitungen die-
SC erweıterten onzıle sind bereits im (Jan f Der ZU=-

stehtsammentriıtt wird im Jahre 1938 erwartet
hoffen, dieses Konzil endlich der schwe eprüften

nte Einti-KRussisch-Orthodoxen Diaspora-Kirche die ers

Sung bringen wird.
Nachtrag.

Für den Werdegang der Russisch-Orthodoxen Diaspora-Kirche S1IN!\  :  d
uletzt die Kämpfe das Jugoslawische Konkordat bedeutsam g -
worden. Bekanntlich die jugoslawısche Regierung Juli
1935 das Konkordat mıt Rom vorbehaltlich der Ratifizierung durch die
Skupschtina (das Unterhaus) und den Senat abgeschlossen. Der Ge-
setzesentwurf wurde von der Skupschtina uch ansechNOMMCN. Es stan
somit lediglich die Zustimmung des Senates aus. Inzwischen hatte siıch
der Bevölkerung ıne lebhafte Erregung bemächtigt. Selbst dem gerade
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damals erfolgten Ableben eines der extremsten Gegner des Konkor-
dales, des Patriıarchen Varnayva, hat INa  — unnaturliche Gründe unter-+
schoben und en die Anhänger des Konkordates des ordes bezich-
tigt. Die unter der Führung des Verwesers des Patrıarchenthrones, des
Metropoliten Dosiphäus stehende Serbische Kırche exkommunizierte dıe
Mitglıeder der Reglierung, diıe s1e dem Konkordate un: insbesondere
AIl dessen Annahme Urc dıe Skupschtina für schuld hıelt, und unter-
band hiıerdurch zunachst dıe Möglichkeıt, den Patriıarchen
wählen; denn quf Grund des Gesetzes VO Aprıl 1930 muß cdiese
Wahl VOoO  — einem Wahlkonzil vOTSCHOMMEN werden, das AUuSs en Erz-
bischöfen un Biıschöfen, den altesten Protohjereien VO  —- Belgrad,
Petsch und. karlovatz, SOWI1e dem Hofgeistlichen, dem Chef der 0-
doxen Abteilung des Justizministeriums, den Dekanen der Theologı-
schen Fakultäten, dem Referenten für die Orthodoxe Kırche beim
Krlegs- un! Marıneministerium, den Präsıdenten der „Assozlationen“
der Priester und der Mönche, den siıeben altesten Mıtghedern des ber-
sten Verwaltungsrates der Kırche, dem Präsıdenten des Ministerrates
un: en ZU. Zeıt amtıerenden Mınıstern, dem Vorsitzenden des Staats-
rates, des Kassatıonsgerichtes un der Staatskontrolle, un: den Rek-
toren der Universıitäten, falls diıese orthodox sind, besteht; der VOoO.  —
diıesem Wahlkonzil erwählte Kandıdat wırd dann dem KÖönı1g ZU  nr ETr-
NeENNUNS vorgeschlagen. Durch die Exkommunizierung wurde einem
erheblichen eil der weltliıchen Miıtglieder dıe MÖ
ıhr aktıves Wahlrecht quszuuben.

glıchkeit 5  MM  9
Miıt Rücksicht auf die herrschende Erregung erklarte der Miınister-

präsıdent Stojadinovic bereıts Oktober 1937 In einer Urc.
Rundfunk übertragenen Rede, daß dıe Vorlage des kKkonkordates
den Senat quf unbestimmte Zeıt hıinausgeschoben wurde. Nunmehr ist
dıe Erklärung erfolgt, daß diese /orlage überhaupt unterbleiben wıird
un!' das konkordat von der Regierung als nıcht existent angesehen
werde. Daraufhin ist die Aufhebung owohl der Exkommunizierung

wıe uch der Kirchenstrafen erfolgt und konnte er 21 rFebruar
der Patriarchenwahl geschritten werden. Das Ergebnis ar

völlıg unerwartet Man den Verweser des Patrıarchenthrones, den
Metropoliten Dosiphäus, als den aussıchtsreichsten Kandıdaten angese-hen, als mögliche Anwärter wurden ferner Irenäus und Nıkolaus O1l
Ochra genannt; VO  a dem Jetzt Gewählten INa  ; NUur gehört, daß CL

der gemäßigteren Strömung in dem Konkordatskampf gehörtun a dafür gewesen WAarT, schon dem offiziellen Abrücken der
Regierung VOo Konkordat die Exkommunizierung aufzuheben und dıe
Patriarchenwahl ın die Wege leıten. Er wurde damals VoO dem
Metropoliten on Sarajevo unterstützt, konnte siıch ber mıiıt seinem
Plane nicht durchsetzen.

Die Vorgänge In Jugoslawien haben In der Orthodoxen Diaspora-kKırche kein einheitliches cho gefunden.: Die extirem chauvıniıstischen
Kreise feiern den Ausgang des Konfliktes als einen Sieg der Orthodo
X  — uüber dıe Katholische Kıirche. In den gemäßıigteren und zahlenmäßiggew1iß überlegenen reisen wırd die Meinung vertreten, daß die gesgecNh-wärtige Lage keine endguültıige sel, da schlıeßlich über kurz der langder rechtliche Status der Katholischen Kırche ıne Klarstellung erfah-
TE muUsse, der an Februar 1938 erfolgte Protest des Vatıkans -  sel
er durchaus begründet. Der Konflikt habe die schwache Seıite des
Aufbaues der Orthodoxen Kirche gezeigt, namlıch das Fehlen eines
Verbindungsgliedes aller orthodoxen Kirchen untereinander; einer en-
tralen Leitung, wWwI1e€e s1e  — die Katholische Kıirche besitzt.

Da der Ausgang der Patrıarchenwahl ıne Überraschung dar-
stellt, un der neugewählte Patriarch Metropolit Gavrilo quis ein  —



ltkıFruhstorfer, Diıe

unbeschrıebenes Blatt ist,; von dem lediglich angenommen wird, daß er
weniger extirem als der verstorbene Patrıarch Varnava oder der Ver-

Metropolit Dosiphäus sel, verhält ıch auch der der Annäherung
freundlich gegenüberstehende eıl der Diaspora-Kirche zunächst abwar-
tend. Lediglich dıe rage der Herausgabe einer 1n der russıischen
Sprache erscheinenden Zeıtung, die den Annäherungsgedanken verbreiten
würde, erfährt ıne Bearbeıtung. Es wird nämliıch darauf hingewiesen,
daß in der russischen Emigration die dreihundert Zeiıtungen un!:
Zeitschriften erscheinen, VOo  —_ denen ber nıcht ıne einzige sich mıt
der rage der Annäherung der Kırchen befaßt Dabe1i se1l ber eine
eingehende Aufklärung uch uber die Katholische Kırche unbedingt
notwendig, den VoO  > der scharf antıkatholischen TOmun verbreı-

„„‚Greuelmärchen‘“ entgegenzuwirken.
Ferner soll die VO Bischöflichen Konzıil ın Sremsky-Karlovatz

erfolgte Erklärung des Jahres 1938 ZU. „Jahre des Heilıgen Apostel-
gleichen Großfüursten Wladimir“‘ Zu Anlaß S  D werden, die
TOTZ der Kirchenspaltung bestehende Biındung der Kırchen betonen,
da dieser Heilige, unter dessen Regierung 1m Te 983 also Vor 3  n  u
950 Jahren) das Christentum 1n Rußland eingeführt wurde, vo  — der
Kirchenspaltung und starb (1 Juli 1015), Uun:': somiıt beiden Kir-
hen angehört.

uch er wartet Man, daß 1939 dıe Erimnnerung das vor . 500
Jahren gefeıerte Konzıl von Florenz begangen wiırd; denn, obwohl das
Florentinum wenig Anklang gefunden hat, soll als wohlgemeinter
Annäherungsversuch gewürdigt werden. Die Zeıt wird 1mM allgemeınen
als für das Aufrollen dieser Probleme günstig angesehen; sobald die
Lage In Jugoslawıen dies estatle, sollen weiıtere Schritte eingeleıtet
werden.

DIE (Weltkirchenkonferenz in Oxford
Von Dr arl Fruhstorfer, Linz.

Der Stockholmer Weltkirchenkonferenz des Jahres
1925 ber praktisches Christentum (Life an Work
tol te im Sommer des vorıgen Jahres (12 bis Juli—’ _“
die Weltkirchenkonfiferenz Ox{ford, der berühmten

ischen Universitätsstadt, nach.*) Die Zahl der eıl-
INunTeilnehmerinnen wird mıiıt der runden Zahl 900

angegeben; die weiblichen Mitglieder machten eın Sechstel
AaUuUS, twa Nationen z/aren vertreten. Nicht 1U  - Weiße,
nıcht bloß Furopäer und Amerikaner, uch Neger, Inder,
Chinesen und Japaner hatten sich eingefunden. Fol  ON endes
bunte Gemisch von Konfessionen zeisgte sich: ngli aner,
Lutheraner, Reformierte, evangelische Freikirchen, Alt-
katholiken, Orthodozxe. Der erste Vorsitzende der Welt-

Ein erschöpfender Bericht über dıie Oxforder Versammlung
liegt noch nicht VOTL. Wır muüussen uns auf diıe Miıtteilungen beschrän-
ken, dıe ın „Evangelısches Vereinsblatt aus Oberösterreich‘‘ 1938, Nr
und 2! un iın der Zeitschrift „Luthertum'  er 1937, Hefit 1 9 sich finden.
Sie stammen VOo Fischer, dem offizıellen Vertreter der österreichi1-
schen evangelıschen Kırche auf der Konferenz Oxford.


